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2120-1-UG ,2127-1-UG 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
und des Bestattungsgesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht WIrd: 

§ 1 

Änderung des Gesundheitsdienst
und Verbraucherschutzgesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und 
Vetermärdienst, die Ernährung und den Verbraucher
schutz SOWIe die Lebensmittelüberwachung (Gesund
heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz - GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBI S. 452, BayRS 2120-1-UG), 
zuletzt geändert durch Geset:z: vom 25. MaI 2011 
(GVBI S. 234), WIrd WIe folgt geändert: 

1. In Art. 3 Abs. 1 Nr. 1, Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 
Satz 3 werden Jeweils die Worte '" Gesundheit 
und Verbraucherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

2. Art. 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 WIrd durch folgende Sätze 1 bIS 4 
ersetzt: 

"lVorbehaltlich Abs. 2 kann durch Rechts
verordnung nach Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
bestimmt werden, dass 

1. emzelne Kontrollaufgaben und die 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben 
erforderlichen Befugmsse nach die
sem Gesetz, den Internationalen Ge
sundheitsvorschriften und den darauf 
beruhenden Rechtsvorschriften SOWIe 

2. Aufgaben der unteren Behörden für 
Gesundheit, Le bensmittelsIcherheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz 
nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) und den darauf beruhenden 
Rechtsvorschriften 

auf eme oder mehrere Personen des 
Pnvatrechts übertragen werden (BeleI
hung). 2Dle Beleihung kann auch durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag erfolgen. 
3In Angelegenheiten, die sIch auf emen 
RegIerungsbezIrk beschränken, kann die 

zuständige RegIerung die Beleihung 1m 
Einvernehmen mit dem Staatsmmlsten
um für Umwelt und Gesundheit vorneh
men. 4Bel Angelegenheiten, die mehre
re RegIerungsbezIrke betreffen, 1St das 
StaatsmmIstenum für Umwelt und Ge
sundheit für die Beleihung zuständig." 

b b) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 5 i nach 
dem Wort "Rechtsverordnung" werden 
die Worte "oder durch den m Satz 2 ge
nannten öffentlich-rechtlichen Vertrag" 
emgefügt. 

cc) Es WIrd folgender Satz 6 angefügt: 

,,6Im Fall emer Beleihung durch öffent
lich-rechtlichen Vertrag smd 1m Staatsan
zeIger oder 1m Amtsblatt der RegIerung 
die beliehene Person, die ihr übertrage
nen Aufgaben und Befugmsse, ihr Zu
ständigkeitsberelch SOWIe das Ende der 
Beleihung bekannt zu machen. " 

b) In Abs. 3 Satz 2 werden die Worte '" Gesund
heit und Verbraucherschutz" durch die Worte 
" und Gesundheit" ersetzt. 

3. In Art. 11 Abs. 1 werden Jeweils die Worte", Ge
sundheit und Verbraucherschutz" durch die Wor
te "und Gesundheit" ersetzt. 

4. Art. 14 Abs. 5 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 8 emgefügt: 

,,8Bel der Schulemgangsuntersuchung nach 
Satz 4 und bel weiteren schulischen Impfbe
ratungen smd vorhandene ImpfausweIse und 
Impfbeschelmgungen (§ 22 IfSG) der Kinder 
durch die Personensorgeberechtigten vorzu
legen. " 

b) Der blshenge Satz 8 wIrd Satz 9. 

5. Art. 18 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Es wIrd folgender Abs. 2a emgefügt: 

,,(2a) lÖrtlich zuständig für AnzeIgen 
nach Abs. 1 und 21St die untere Behörde für 
Gesundheit, Vetennärwesen, Ernährung und 
Verbraucherschutz, m deren BezIrk 
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1. die natürliche Person 

a) ihre Hauptwohnung hat oder 

b) die Tätigkeiten erbnngt oder anbIe
tet, wenn die Hauptwohnung mcht 1m 
FreIstaat Bayern 1st, 

2. sonstige Anbleter von PflegedienstleIs
tungen 

a) ihren Sitz haben oder 

b) Tätigkeiten erbnngen oder anbIeten, 
wenn die Pflege dienste 1m FreIstaat 
Bayern weder ihren Sitz noch eme 
Niederlassung haben. 

2Bel Pflegediensten mit orgamsatonsch 
selbstständigen örtlichen Niederlassungen 
hat die AnzeIge auch gegenüber der unteren 
Behörde für Gesundheit, Vetennärwesen, Er
nährung und Verbraucherschutz zu erfolgen, 
m deren BezlIk die Niederlassung gelegen 
1St. 3DIe untere Behörde für Gesundheit, Ve
tennärwesen, Ernährung und Verbraucher
schutz, bel der die AnzeIge nach Abs. 1 und 2 
erfolgt 1St, 1St befugt, die AnzeIgen und vorge
legten Unterlagen gemäß Abs. 1 und 2 ande
ren unteren Behörden für Gesundheit, Veten
närwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 
zur Erfüllung von deren Aufgaben zu über
mitteln. " 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte" und Abs. 2" 
durch die Worte", Abs. 2 und 2a" ersetzt. 

c) Abs. 4 wlId WIe folgt geändert: 

aal Es werden folgender neuer Satz 2 und fol
gender Satz 3 emgefügt: 

,,2Zuständig für die Untersagung 1St die 
untere Behörde für Gesundheit, Veten
närwesen, Ernährung und Verbraucher
schutz, m deren BezlIk die Tatsachen 
nach Satz 1 bekannt werden; SIe unter
nchtet die anderen unteren Behörden für 
Gesundheit, Vetennärwesen, Ernährung 
und Verbraucherschutz über die EinleI
tung und den Abschluss emes Untersa
gungsverfahrens. 3DIe anderen Behörden 
für Gesundheit, Vetennärwesen, Ernäh
rung und Verbraucherschutz smd befugt, 
m ihrem BezIrk bekannt gewordene Tat
sachen nach Satz 1 der zuständigen Be
hörde mitzuteilen. " 

bb) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 4; die Wor
te ", Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 6 bIS 7a" wer
den durch die Worte" und Abs. 2, 3, 6 und 
7 a" ersetzt. 

6. Art. 29a Satz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Worte "nach den §§ 40 bIS 42 des ArzneI-

mittelgesetzes m der Fassung der Bekannt
machung vom 11. Dezember 1998 (BGBI I 
S. 3586) m der jeweils geltenden Fassung" 
werden durch die Worte "nach §§ 40 bIS 42 
des Arznelffiittelgesetzes (AMG), zur Bewer
tung der klimschen Prüfung emes Medizm
produkts und der LeIstungsbewertungsprü
fung emes In-vitro-Dmgnostikums nach §§ 19 
bIS 24 des Medizmproduktegesetzes (MPG)" 
ersetzt. 

b) DIe Worte" (TFG) vom 1. Juli 1998 (BGBI I 
S. 1752) m der jeweils geltenden Fassung" 
werden gestnchen. 

7. Art. 29b wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wlId WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "des ArzneI
mittelgesetzes " durch die Abkürzung 
"AMG /' ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte lIdes ArzneI
mittelgesetzes " durch die Abkürzung 
"AMG" ersetzt. 

b) Es werden folgender neuer Abs. 2 und folgen
der Abs. 3 emgefügt: 

,,(2) Für die Bewertung der klimschen 
Prüfung emes Medizmprodukts und der 
LeIstungs bewertungsprüfung emes In -vitro
DIagnostikums nach §§ 19 bIS 24 MPG smd 
zuständig 

1. die Ethik-KommIssIOnen bel den staatli
chen Hochschulen, wenn der Prüfer, der 
Hauptprüfer oder der Leiter der klim
schen Prüfung als Prüfender Mitglied der 
Medizmlschen Fakultät der jeweiligen 
Hochschule 1St oder die klimsche Prüfung 
oder Lelstungsbewertungsprüfung an der 
Medizlmschen Fakultät der jeweiligen 
Hochschule oder emer ihrer Einnchtun
gen durchführt; 

2. die Ethik-KommIssIOn bel der Bayen
schen Landesärztekammer mallen übn
gen Fällen. 

(3) lDIe Bayensche Landeszahnärztekam
mer erstattet der Ethik-KommIssIOn bel der 
Bayenschen Landesärztekammer auf deren 
Verlangen die für die Bewertung der klim
schen Prüfung zahnärztlicher Medizmproduk
te erforderlichen Gutachten. 2Zur Erstattung 
der Gutachten dürfen auch personenbezo
gene Daten über die Person des Prüfenden 
genutzt werden, die der Bayenschen Landes
zahnärztekammer 1m Rahmen der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben nach dem Heilberufe
Kammergesetz bekannt wurden und für die 
Beurteilung der Qualifikation der oder des 
Prüfenden erheblich sem können. 3Dlese Da
ten dürfen bel der Erstattung des Gutachtens 
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an die Ethik-KommIssIOn bei der Bayenschen 
Landesärztekammer übermittelt werden. 4Für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Sätzen 
1 bIS 3 werden von der Bayenschen Landes
zahnärztekammer keme Kosten erhoben." 

c) Der bishenge Abs. 2 wud Abs. 4. 

8. In Art. 29c Abs. 2 Satz 2 werden die Worte", Ge
sundheit und Verbraucherschutz" durch die Wor
te "und Gesundheit" ersetzt. 

9. Art. 29f Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte", Gesundheit und 
Verbraucherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte Ir, Gesundheit
und Verbraucherschutz" durch die Worte 
" und Gesundheit" ersetzt. 

10. Art. 29g Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Worten" oder der 
Bayenschen Landesärztekammer" die Worte 
"oder em Sachverständiger der Bayenschen 
Landeszahnärztekammer " emgefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Ethik-Kom
mIssIOnen" die Worte "oder der Bayenschen 
Landeszahnärztekammer gegen Sachverstän
dige" emgefügt. 

11. In Art. 31a Satz 2 werden nach den Worten 
"Gememsamen Bundesausschusses " die Worte 
" oder eme auf Grund emerVerordnung nach Art. 34 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 12" emgefügt und die Worte" der 
mcht gesetzlich versIcherten Frauen" durch die 
Worte "mcht gesetzlich krankenversIcherter Per
sonen" ersetzt. 

12. Art. 34 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Der bishenge Wortlaut wIrd Satz 1 und 
WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil werden die 
Worte Ir, Gesundheit und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

bbb) In Nr. 11 werden die Zahl ,,8" durch 
die Zahl ,,9" und der Schlusspunkt 
durch em Komma ersetzt. 

ccc) Es WIrd folgende Nr. 12 angefügt: 

,,12. a) landesweite Einladungs-
verfahren zu Früherken
nungsuntersuchungen für 
gesetzlich und mcht ge
setzlich KrankenversIcher
te emzunchten, auf deren 

Durchführung gesetzlich 
KrankenversIcherte nach 
den Vorschriften des Fünf
ten Buches Sozmlgesetzbuch 
und den Richtlimen des Ge
memsamen Bundesausschus
ses Anspruch haben und 
zu denen der Gememsame 
Bundesausschuss kem bun
desweites Einladungswesen 
vorgeschneben hat, 

b) das Nähere über die Durch
führung und die FinanzIe
rung des Einladungswesens 
und 

c) die zuständigen Stellen zu 
bestimmen, die befugt smd, 
Daten der Melderegister zu 
erheben und zu verarbeiten." 

bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 ange
fügt: 

,,2In emer Rechtsverordnung nach Satz 1 
Nr. 12 können die Träger der gesetzli
chen KrankenversIcherung mcht zur Be
teiligung an den Kosten der Einladungs
verfahren verpflichtet werden. 3Art. 31a 
bleibt unberührt. " 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil werden die 
Worte ", Gesundheit und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

bbb) Nr. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aaaa) In Buchst. g werden die Worte 
"Gesetzes über das Apothe
kenwesen" durch das Wort 
"Apothekengesetzes " ersetzt 
und nach dem Wort "Apo
thekenbetne bsordnung" em 
Komma angefügt. 

bbbb) Es werden folgende Buchst. h 
bIS k angefügt: 

"h) des Gesetzes zu den In
ternationalen Gesund
heitsvorschriften (2005) 
und des IGV-Durchfüh
rungsgesetzes und der 
auf Grund dieses Geset
zes erlassenen Verord
nungen, 

i) des Gendiagnostikgeset
zes (GenDG) und der von 
der Gendiagnostik -Kom-
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mIsslOn nach § 16 Abs. 2 
GenDG abgegebenen 
Stellungnahmen und 
nach § 23 Abs. 2 GenDG 
erstellten Richtlimen und 

k) der Tnnkwasserverord
nung". 

bb) In Satz 3 werden die Worte ,,, Gesundheit 
und Verbraucherschutz" durch die Worte 
"und Gesundheit" ersetzt. 

c) In Abs. 3, 4 und 5 werden Jeweils die Worte 
", Gesundheit und Verbraucherschutz" durch 
die Worte "und Gesundheit" ersetzt. 

13. Art. 36 WIrd aufgehoben. 

14. Der bIshenge Art. 37 WIrd Art. 36. 

§2 

Weitere Änderung des Gesundheitsdienst
und Verbraucherschutzgesetzes 

Art. 14 Abs. 5 des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheits- und Vetennärdienst, die Ernährung 
und den Verbraucherschutz SOWIe die Lebensmittel
überwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucher
schutzgesetz - GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBI S. 452, 
BayRS 2120-1-UG), zuletzt geändert durch § 1 dieses 
Gesetzes, WIrd WIe folgt geändert: 

1. Satz 8 wIrd aufgehoben. 

2. Der bIshenge Satz 9 wIrd Satz 8. 

1. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2DIe Fnedhöfe müssen sIch In das Orts- und 
Landschaftsbild eInfügen; die Erfordermsse eI
ner geordneten städtebaulichen EntWIcklung und 
die Ziele der Raumordnung SInd zu beachten, die 
Grundsätze und die sonstigen Erfordermsse der 
Raumordnung SInd zu berücksIchtigen. " 

2. Art. 15 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesundheit" 
ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte lIder 
Ehegatte," durch die Worte "die Ehegattin 
oder der Ehegatte, die Lebenspartnenn oder 
der Lebenspartner, " ersetzt. 

3. Im eInleitenden Satzteil des Art. 16 Abs. 1 werden 
die Worte "Gesundheit, Ernährung und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "Umwelt und Ge
sundheit" ersetzt. 

§4 

Inkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 In Kraft. 

(2) AbweIchend von Abs. 1 treten 

1. § 1 Nrn. 6, 7 Buchst. bund c und Nr. 10 mit Wir
kung vom 21. März 2010 und 

2. § 2 am 1. Januar 2016 

§ 3 In Kraft. 

Änderung des Bestattungsgesetzes München, den 11. Dezember 2012 

Das Bestattungsgesetz - BestG - (BayRS 2127-1- Der Bayerische Ministerpräsident 
UG), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (GVBI S. 958), WIrd WIe folgt ge-
ändert: Horst See hof e r 
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